
Kunden werben Kunden 2026 

Sie sind mit uns zufrieden? Dann empfehlen Sie uns als zuverlässigen Stromlieferanten mit 
Kundenbüro hier vor Ort in Olbernhau an Familie, Bekannte, Freunde, Nachbarn etc. weiter und 
erhalten Sie eine 50-Euro-Dankeschön-Prämie. Für jeden von Ihnen neu geworbenen 
Stromkunden bedanken wir uns mit einer einmaligen Prämie in Höhe von 50,00 Euro (brutto). 
Und das Beste: Beim Abschluss eines Stromvertrages bis 31.12.2027 erhält der neu 
geworbene Kunde ebenfalls einen Neukundenbonus von 50,00 Euro (brutto). 
 

1  Teilnahmeformular 
mit den Daten des 
werbenden Bestands-
kunden und des 
Neukunden ausfüllen. 

2  Der geworbene 
Neukunde schließt 
einen Stromlieferver-
trag ab und reicht 
diesen gemeinsam 
mit dem Teilnahme-
formular (1) bei den 
Stadtwerken Olbern-
hau ein (per E-Mail, 
Post oder im Kunden-
büro). 

3  Wir prüfen alle 
Angaben, ob die Teil-
nahmebedingungen 
erfüllt sind, und 
bereiten die Strom-
lieferung an den Neu-
kunden vor. 

4  Nach Lieferbeginn 
und Ablauf der 
Widerrufsfrist werden 
die Dankeschön- u. 
Neukundenprämie 
von je 50 EURO den 
Kundenkonten 
gutgeschrieben und 
im Falle eines SEPA-
Lastschriftmandates 
überwiesen. 

Teilnahmebedingungen 
Wer kann teilnehmen (werben)? 

An der Kunden-werben-Kunden-Aktion können als Werber Strom- und/oder Gaskunden der 
Stadtwerke Olbernhau GmbH (kurz SWO) ab 18 Jahren teilnehmen.  

Eigenwerbung, d. h. sich selbst eine Empfehlung auszustellen, ist grundsätzlich möglich, jedoch 
entsteht hieraus keine „doppelte“ Prämienberechtigung (Prämie nur als Neukunde). 

Wer hat Anspruch auf eine Prämienzahlung? 

Als Neukunde gelten alle, die in den letzten 6 Monaten nicht von der SWO mit Strom beliefert 
wurden. Die Abnahmestelle muss im Netzgebiet der SWO, MITNETZ und/oder INETZ liegen. 
Die Belieferung in andere Netzgebiete wird auf Anfrage gern geprüft. Die neu geworbene 
Abnahmestelle darf für den Prämienanspruch kein Leerstand sein. 

Wie erfahre ich, ob meine Empfehlung erfolgreich war? 

Kommt mit dem Interessenten ein rechtswirksames (nach Vertragsbestätigung durch die SWO 
und Ablauf der Widerrufsfrist) und längerfristiges Lieferverhältnis (keine Grund- und/oder 
Ersatzversorgung) zustande, erhält der Bestandskunde (Werber) nach Lieferbeginn eine 
Prämie von 50,00 Euro (brutto). Schließt der geworbene Neukunde einen Stromliefervertrag bis 
31.12.2027 ab, so erhält dieser ebenfalls nach Lieferbeginn einen Neukundenbonus von 
50,00 Euro (brutto). Der Bonus bzw. die Boni werden den Kundenkonten gutgeschrieben. Liegt 
ein SEPA-Lastschriftmandat vor, so erfolgt zum entsprechenden Termin die zeitnahe 
Überweisung. 

Für den Fall, dass der Neukunde mehrere Verträge abschließt, werden pro Vertrag jeweils die 
Prämien in genannter Höhe gewährt.  

Der Geworbene und der Werber erhalten eine schriftliche Bestätigung. 




